
220 Gesetzblatt Teil II Nr. 13 — Ausgabetag: 3. Mai 1974

Absender einen entsprechenden Vermerk in den Frachtbrief 
eingetragen hat.

4. Hat der Empfänger in Ausübung seines Verfügungs
rechtes die Ablieferung des Gutes an einen Dritten angeord
net, so ist dieser nicht berechtigt, seinerseits andere Empfän
ger zu bestimmen.

5. Die Ausübung des Verfügungsrechtes unterliegt folgenden 
Bestimmungen:

a) der Absender oder in dem in Absatz 3 dieses Artikels 
bezeichneten Fall der Empfänger hat, wenn er sein 
Verfügungsrecht ausüben will, die erste Ausfertigung 
des Frachtbriefes vorzuweisen, worin die dem Fracht
führer erteilten neuen Weisungen eingetragen sein müs
sen, und dem Frachtführer alle Kosten, Verluste und 
Schäden zu ersetzen, die durch die Ausführung der Wei
sungen entstehen;

b) die Ausführung der Weisungen muß zu dem Zeitpunkt, 
in dem sie die Person erreichen, die sie ausführen soll, 
möglich sein und darf weder den normalen Betrieb des 
Unternehmens des Frachtführers stören noch die Ab
sender oder Empfänger anderer Sendungen schädigen;

c) die Weisungen dürfen nicht zu einer Teilung der Sen
dung führen.

6. Kann der Frachtführer auf Grund der Bestimmungen 
des Absatzes 5, 'Buchstabe b dieses Artikels die erhaltenen 
Weisungen nicht durchführen, so hat er unverzüglich den
jenigen zu benachrichtigen, der die Weisungen erteilt hat.

7. Ein Frachtführer, der Weisungen nicht ausführt, die ihm 
unter Beachtung der Bestimmungen dieses Artikels erteilt 
worden sind, oder der solche Weisungen ausführt, ohne die 
Vorlage der ersten Ausfertigung des Frachtbriefes verlangt 
zu haben, haftet dem Berechtigten für den daraus entstehen
den Schaden oder Verlust.

Artikel 13

1. Nach Ankunft des Gutes an dem für die Ablieferung vor
gesehenen Ort ist der Empfänger berechtigt, vom Frachtfüh
rer zu verlangen, daß ihm gegen Empfangsbestätigung die 
zweite Ausfertigung des Frachtbriefes übergeben und das 
Gut abgeliefert wird. Ist der Verlust des Gutes festgestellt 
oder ist das Gut innerhalb der in Artikel 19 vorgesehenen 
Frist nicht angekommen, so kann der Empfänger die Rechte 
aus dem Beförderungsvertrag im eigenen Namen gegen den 
Frachtführer geltend machen.

2. Der Empfänger, der die ihm nach Absatz 1 dieses Arti
kels zustehenden Rechte geltend macht, hat den Gesamtbe
trag der aus dem Frachtbrief hervorgehenden Kosten zu zah
len. Bei Streitigkeiten hierüber ist der Frachtführer zur 
Ablieferung des Gutes nur verpflichtet, wenn ihm der Emp
fänger Sicherheit leistet.

Artikel 14

1. Wenn aus irgendeinem Grunde vor Ankunft des Gutes 
an dem für die Ablieferung vorgesehenen Ort die Erfüllung 
des Vertrages zu den im Frachtbrief festgelegten Bedingun
gen unmöglich ist oder unmöglich wird, hat der Frachtführer 
Weisungen des nach Artikel 12 über das Gut Verfügungs
berechtigten einzuholen.

2. Gestatten die Umstände jedoch eine von den im Fracht
brief festgelegten Bedingungen abweichende Ausführung der 
Beförderung und konnte der Frachtführer Weisungen des 
nach Artikel 12 über das Gut Verfügungsberechtigten inner
halb angemessener Zeit nicht erhalten, so hat er die Maß
nahmen zu ergreifen, die ihm im Interesse des über das Gut 
Verfügungsberechtigten die besten zu sein scheinen.

Artikel 15

1. Treten nach Ankunft des Gutes am Bestimmungsort 
Ablieferungshindernisse ein, so hat der Frachtführer Wei
sungen des Absenders einzuholen. Wenn der Empfänger die 
Annahme des Gutes verweigert, ist der Absender berechtigt, 
über das Gut zu verfügen, ohne die erste Ausfertigung des 
Frachtbriefes vorweisen zu müssen.

2. Der Empfänger kann, auch wenn er die Annahme des 
Gutes verweigert hat, dessen Ablieferung noch so lange ver
langen, als der Frachtführer keine dem widersprechenden 
Weisungen des Absenders erhalten hat.

3. Tritt das Ablieferungshindernis ein, nachdem der Emp
fänger auf Grund seiner Befugnisse nach Artikel 12, Absatz 3 
Anweisung erteilt hat, das Gut an einen Dritten abzuliefern, 
so nimmt bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 dieses 
Artikels der Empfänger die Stelle des Absenders und der 
Dritte die des Empfängers ein.

Artikel 16

1. Der Frachtführer hat Anspruch auf Erstattung der Ko
sten, die ihm dadurch entstehen, daß er Weisungen einholt 
oder ausführt, (es sei denn, daß er diese Kosten Verschuldet 
hat.

2. In den Sn Artikel 14, Absatz 1 und in Artikel 15 bezeich
neten Fällen kann der Frachtführer das Gut sofort auf 
Kosten des Verfügungsberechtigten ausladen; nach dem Aus
laden gilt die Beförderung als beendet. Der Frachtführer hat 
sodann das Gut für den Verfügungsberechtigten zu verwah
ren. Er kann es jedoch auch einem Dritten anvertrauen und 
haftet dann nur .für die sorgfältige Auswahl des Dritten. Das 
Gut bleibt mit den aus dem Frachtbrief hervorgehenden 
Ansprüchen sowie mit allen anderen Kosten belastet.

3. Der Frachtführer kann, ohne Weisungen des Verfügungs
berechtigten abzuwarten, den Verkauf des Gutes veranlassen, 
wenn tes sich hm verderbliche Waren handelt oder der Zu
stand des Gutes eine solche Maßnahme rechtfertigt oder wenn 
die Kosten der Verwahrung in keinem Verhältnis zum Wert 
des Gutes stehen. Er kann auch in anderen Fällen den Ver
kauf des Gutes veranlassen, wenn er innerhalb einer ange
messenen Frist gegenteilige Weisungen des Verfügungsbe
rechtigten, deren Ausführung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann, nicht erhält.

4. Wird das Gut auf Grund der Bestimmungen dieses Arti
kels verkauft, so (ist der Erlös nach Abzug der 'auf dem Gut 
lastenden Kosten dem Verfügungsberechtigten zur Verfügung 
zu stellen. Wenn diese Kosten höher sind als der Erlös, kann 
der Frachtführer den Unterschied beanspruchen.

5. Art und Weise des Verkaufes bestimmen Bich nach den 
Gesetzen oder Gebräuchen des Ortes, an dem sich das Gut 
befindet.

KAPITEL IV 

Haftung des Frachtführers

Artikel 17

1. Der Frachtführer haftet für gänzlichen oder teilweisen 
Verlust und (für Beschädigung des Gutes, sofern der Verlust 
oder die Beschädigung zwischen dem Zeitpunkt der Über
nahme des Gutes und dem seiner Ablieferung eintritt, sowie 
für Überschreitung der Lieferfrist.

2. Der Frachtführer ist von dieser Haftung befreit, wenn 
der Verlust, die Beschädigung oder die Überschreitung der 
Lieferfrist durch ein Verschulden des Verfügungsberechtig
ten, durch eine nicht vom Frachtführer verschuldete Weisung


